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Traktanden 
 
 
1. Kenntnisnahme vom Jahresbericht 2017 des Gemeinderates 
 
2. Rechnung 2017 der Einwohnergemeinde 

 2.1 Genehmigungen 
  a. der Laufenden Rechnung 
  b. der Investitionsrechnung 
  c. der Bestandesrechnung 

 2.2 Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses der Laufenden Rechnung 

 2.3 Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und der Controllingkommission 
 
3. Wahl einer Revisionsstelle 
 
4. Abrechnung Sonderkredit von Fr. 970'000.00 für die Auslagerung der Fernwärmeanlage an die Birrer 

Holz AG, Hergiswil b. W. 
 
5. Abrechnung Sonderkredit von Fr. 2'400'000.00 für den Erweiterungsbau Steinacherhalle 
 
6. Beschluss Sonderkredit von Fr. 230'000.00 für den Gemeindebeitrag an den Ausbau der Kurzhubelegg-

strasse mit diversen Zufahrtsstrassen 
 
7. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Controllingkommission für den Rest der Amtsdauer 2016 – 2020 
 
– Wünsche und Anregungen (§ 111 Stimmrechtsgesetz) 
 
 
Die Akten zu den einzelnen Traktanden liegen gemäss § 22 Stimmrechtsgesetz ab dem 24. April 2018 zur 
Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
 
Stimmberechtigt an der Gemeindeversammlung ist, wer bis zum 3. Mai 2018 in der Gemeinde Hergiswil b. 

W. gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und in Gemeindeangelegenheiten stimmfähig ist. Das bereinigte 
Stimmregister liegt während der gesetzlichen Dauer auf der Gemeindekanzlei Hergiswil b. W. auf. 
 
 
Hergiswil b. W., 27. März 2018 
 
 
GEMEINDERAT HERGISWIL B. W. 
 
 
 
Ein vollständiger Rechnungsauszug 2017 kann bei der Gemeindeverwaltung per E-Mail: gemeindeverwal-
tung@hergiswil.lu.ch oder unter Telefon 041 979 80 80 bestellt bzw. direkt am Schalter der Gemeinde-
kanzlei Hergiswil b. W. bezogen werden. Via www.hergiswil-lu.ch Rubrik Politik / Gemeindeversammlung 
können Sie den vollständigen Rechnungsauszug downloaden. 
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Traktandum 1 
Kenntnisnahme vom Jahresbericht 2017 des Gemeinderates 
 
 
Mit dem vorliegenden Jahresbericht informieren wir Sie über den Stand der Umsetzung der Massnahmen 
und über die Erreichung der Ziele. 
 
Der Jahresbericht stützt sich auf das der Gemeindeversammlung vom 29. November 2016 vorgelegte 
Jahresprogramm 2017. 
 
(S = Start / W = Weiterarbeit / A = Abschluss) Bemerkungen  

0 Allgemeine Verwaltung   

   Sprechstunde für die Bevölkerung W Am 6. Mai fand anstelle der Sprechstunde für die Bevölkerung ein Tag 
der Gesundheit mit der offiziellen Verabschiedung von Dr. med. 
Hanspeter Rölli in der Steinacherhalle statt. Die Sprechstunde vom 18. 
November fand statt. Am 28. Oktober nahm die Gemeinde am Tag der 
Luzerner Gemeinden teil und öffnete die Türen für die Bevölkerung. 

   

Zusammenarbeit mit 
Nachbargemeinden in 
verschiedenen Fachbereichen/ 
Kooperationsprojekt Region 
Willisau 

W Im Rahmen des Kooperationsprojekts Region Willisau führte die Ge-
meinde Hergiswil b. W. im 2017 das Präsidium. In diesem Zusammen-
hang fand am 3. Mai mit allen Gemeindepräsidenten und am 18. Okto-
ber mit allen Gemeinderäten der Region ein Treffen statt. Hauptthema 
war die vorsorgliche Kündigung der Leistungsvereinbarung mit der 
Spitex Region Willisau. Am 10. Januar war der Stadtrat Willisau zu einer 
gemeinsamen Sitzung zu Besuch. Am 5. April war der Gemeinderat zum 
Informationsaustausch beim Gemeinderat Romoos eingeladen.  

   

Abschluss Erweiterungsbau Stein-
acherhalle 

A Der Erweiterungsbau Steinacherhalle ist fertiggestellt. Am 3. Juni wurde 
dieser feierlich eingeweiht und der Bevölkerung gezeigt. Die Ringerriege 
nützt seither den neuen Trainingsraum. Die beiden Schulzimmer 
wurden auf Beginn des Schuljahres 2017/18 bezogen. 
Das Erdgeschoss steht den örtlichen Vereinen, der Schule, dem Militär 
und Lager, sowie der Bevölkerung zur Verfügung. Der Parkplatz und die 
Umgebung wurden zusätzlich grosszügig gestaltet. 

   

Überprüfung des Umgangs mit 
geschäftsrelevanten Daten und 
Dokumenten 

W Der EDV-Anbieter hat verschiedene Angebote für Lösungen im Bereich 
elektronische Datensicherung unterbreitet. Dabei wird eine Auslage-
rung des Rechners (Server) geprüft. Es wird eine massvolle Umsetzung 
angestrebt.  

2 Bildung   

   Sicherstellung des Schulangebotes 
im Dorf und Hübeli 
 
 
Start der Erarbeitung des 
Strategiepapiers Schule 2025 

W 
 

Die Schulpflege und der Gemeinderat haben beschlossen, künftig im 
Schulhaus Sagenmatt ein Unterstufenzentrum zu führen. Um die Um-
setzung im Schulhaus Sagenmatt und auch im Schulhaus Steinacher zu 
planen, hat die Schulpflege eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese Pla-
nungsgruppe Schulstruktur hat in Zusammenarbeit mit der Firma Zeit-
raumplanung AG, Luzern die Daten erhoben und eine IST–SOLL Analyse 
mit Prognosen erarbeitet. Einem Zwischenbericht konnte entnommen 
werden, dass die Schülerzahlen steigen und entsprechende Massnah-
men erfordern. Gestützt auf die tatsächlichen Zahlen (Kinder im Vor-
schul- und Schulalter, Geburten, Zu- und Wegzüge) und den Prognosen 
wurden zwei mögliche Modelle für die künftige Unterstufe (Zyklus 1) 
erarbeitet und der Schulpflege und dem Gemeinderat unterbreitet. Ge-
meinderat und Schulpflege beschlossen gemeinsam, dass im Schulhaus 
Sagenmatt künftig die Kinder gemäss Zyklus 1 unterrichtet werden. Dies 
soll im traditionellen Modell mit Kindergarten und 1./2. Primarklasse 
umgesetzt werden. 
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Begleitung der Musikschule 
Hergiswil-Menznau 
 

W Die Grundschule 1 und 2 wurde reibungslos auf das Schuljahr 2017/ 
2018 eingeführt. Erfreulicherweise wurden dieses Jahr in beiden 
Gemeinden kleinere und grössere Konzerte gehalten. Per 1. November 
hatte die Musikschule 325 Nennungen.  

3 Kultur und Freizeit   

   Bei verschiedenen Jahresanlässen 
das 800-Jahre Jubiläum 
miteinbeziehen 

A Bei verschiedenen Gelegenheiten und Anlässen wurde auf das 800-
Jahre Jubiläum der ersten Erwähnung von Hergiswil hingewiesen. Viele 
Autoren haben am Hergiswiler-Buch gearbeitet, welches als Jubiläums-
geschenk am 4. Dezember im Rahmen der Vernissage erstmals der 
Bevölkerung vorgestellt wurde. Das Bachbord der Enziwigger wurde von 
der Gärtnerei Ineichen passend zum Jubiläum wunderschön bepflanzt. 

   

Kulturelle Aktivitäten fördern W Am Ehrungsanlass vom 3. Februar konnte wiederum vielen Personen 
und Gruppierungen zu ausgezeichneten Leistungen gratuliert werden. 
Die beiden Ortseingangstafeln wurden neu gesetzt. Die Tourismus-
gruppe führte eine gelungene 1. Augustfeier durch. Gemeinsam mit 
dem gastierenden Zirkus und den Bewohnern des St. Johann wurde ein 
Mittagessen eingenommen. Als Festredner konnte alt Nationalratspräsi-
dent Ruedi Lustenberger gewonnen werden. 

   

Attraktive Gestaltung und Nutzung 
der Napf Galerie im Gemeindehaus 

A Für eine bessere Akustik wurde im Frühling eine textile Dämmung mon-
tiert. Weiter wurde in diesem Zusammengang auch die Ausleuchtung 
mittels LED optimiert. Nach einem Bild für die Napf Galerie wird Aus-
schau gehalten. 

   

Zusammenarbeit und Austausch 
mit Jugend fördern 

W Es fanden wiederum gelegentliche Besuche im Jugendkeller und telefo-
nische Austausche statt. Der Jugendkeller war im Rahmen des Tages der 
Luzerner Gemeinden am 28. Oktober für die ganze Bevölkerung geöff-
net. Nach Durchsicht des Anforderungsprofils wurde beschlossen, das 
Label "Jugendfreundliche Bergdörfer" der SAB zu beantragen. Im No-
vember sind die Unterlagen mit dem Verantwortlichen der SAB vor-
besprochen worden.  

4 Gesundheit   

   Aktive Mithilfe bei Lösungsvor-
schlägen in der 
Gesundheitsvorsorge 

W Hausarzt Dr. med. Thomas Haehner und Zahnärztin Dr. med. Marina 
Trott-Khan werden durch eine Vertretung des Gemeinderates begleitet. 
Thomas Haehner plant den Neubau eines Ärztezentrums in der Chrüz-
matte 3 auf 1. Januar 2019 mit Besetzung durch Ärzte aus verschiede-
nen Fachbereichen. Marina Trott-Khan ist von der Gemeinde für das 
Schuljahr 2017/18 mit der Schulzahnpflege beauftragt worden.  

   

Nutzung der Raumangebote der 
betreuten Alterswohnungen über-
prüfen und optimieren 

A Da die Zahnärztin Dr. med. Marina Trott-Khan zurzeit ihre kleine Zahn-
arztpraxis im Parterre des Steinachers 15 eingemietet hat, sind sämt-
liche Räume im Parterre belegt. Es wurde beschlossen, den Raum der 
Zahnarztpraxis durch eine neue Türe mit dem anliegenden Parterre-
zimmer zu verbinden. Dadurch wird die Praxis vergrössert. Bei der Ver-
mietung der Alterswohnungen besteht eine Warteliste. 

   

St. Johann durch gute Imagepflege 
unterstützen und pflegen 

W Das St. Johann wurde bei verschiedenen Anlässen durch den Gemeinde-
rat besucht, z.B. Fasnacht, Jassabende, Tanznachmittage, Schlagernacht 
mit Sängerin Michelle Ryser. Die Gemeinde bindet das St. Johann in 
verschiedene Anlässe ein. So fand am 28. Oktober der Tag der Luzerner 
Gemeinden statt, wobei das St. Johann sich mit dem Fitnessraum und 
einer Alterswohnung präsentierte und anschliessend zum Kaffee in das 
Café Wegere einlud. Die Jungbürgerfeier fand wiederum im St. Johann 
statt. 
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5 Soziale Wohlfahrt   

   Weiterführung Projekt 
Freiwilligenarbeit "Hergiswiler für 
Hergiswil" 

W Viele Freiwillige helfen in kleinen Projekten mit. So konnte beim Tag der 
Gesundheit vom 6. Mai oder an der Generalversammlung der SAB vom 
24. und 25. August in verschiedenen Bereichen auf Hilfe gezählt 
werden. Am 4. Dezember fand die Vernissage des neuen Hergiswiler-
Buches statt. Es ist ein reich illustriertes Nachschlagewerk mit hohem 
dokumentarischem Wert. Die Redaktoren und Autoren arbeiteten 
unzählige Stunden freiwillig an diesem Projekt. Zahlreiche Freiwillige 
unterstützten das Buch zusätzlich mit Fotos, Auskünften usw. 

   

Zusammenarbeit Schulleitung und 
Schulsozialarbeit pflegen 

W In regelmässigem Abstand fanden Gespräche mit der Schulleitung statt. 
Bei Bedarf wurde die Schulsozialarbeiterin zugezogen. Der Austausch 
findet ebenfalls durch kurze Mailkontakte statt. Ziel ist es Synergien zu 
nutzen. 

6 Verkehr   

   Weitere Etappe Ausbau 
Güterstrassen realisieren 

W Der Ausbau der Enzistrasse mit Ersatzneubau Brücke Küferhüsli ist 
fertiggestellt. Auch die Strassen Mörisegg – Farnern – Rohrmatt, Ober-
Nespel – Tannhalde – Bruch und Kirchbühl – Rosenmatt – Unter-Linden-
egg – Lindenberg konnten abgeschlossen und abgenommen werden. 
Die Opferseistrasse mit Abzweiger Luchsern konnte teilweise abgenom-
men werden. Zurzeit laufen noch die Sanierungsarbeiten am Opfersei-
bächli. 

   

Zusammenlegung Güterstrassen 
fortführen 

W Die ausserordentliche Generalversammlung für die Strassengenossen-
schaft Unterskapf und St. Joder – Oberlehn wurde am 18. September 
durchgeführt. Somit ist diese Zusammenlegung auf den 1. Januar 2018 
abgeschlossen. Die Vorbereitungsarbeiten an der Zusammenlegung von 
10 Strassengenossenschaften im südwestlichen Gemeindegebiet Tan-
nenberg sind im Gange. 

   

Verkehrsberuhigende 
Massnahmen prüfen 

W Die Auslagerung der Holzschnitzelfeuerung trug zu einer Verkehrsberu-
higung bei der Steinacherhalle bei. Seit Dezember fahren die Busse des 
ÖV nicht mehr um die Liegenschaft Stumpenhaus (Steinacher 2), was zu 
weiteren Verkehrsberuhigungen auf dem Schulhausareal beigetragen 
hat.  

   

Sicherstellung einer guten 
Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr 

W Am 30. August genehmigten die Stimmberechtigten an der ausseror-
dentlichen Gemeindeversammlung den Sonderkredit für die Buswende-
schlaufe Hübeli. Die neue Buswendeschlaufe beim Schulhaus Sagenmatt 
wurde nach kurzer und intensiver Bauzeit mit dem Fahrplanwechsel 
vom 10. Dezember in Betrieb genommen. Somit können auch grosse 
Busse (Gelenkbusse) bis in die Sagenmatt fahren. Der Busbetrieb ist von 
morgens früh bis abends spät durchgehend bis ins Hübeli gewährleistet. 
Seit dem Fahrplanwechsel wird von Montag bis Freitag am Nachmittag 
ein zusätzliches Kurspaar angeboten. 

7 Umwelt und Raumordnung   

   Wasserversorgungsreglement 
überarbeiten 

W Das Wasserversorgungsreglement und die Verordnung sind erarbeitet. 
Ein Vertrag mit den anderen Wasserversorgern konnte noch nicht 
unterzeichnet werden. 

   

Projekt Wasserversorgung 
Wissbühl weiterverfolgen 

W Die Schutzzonen im Gebiet Wissbühl wurden ausgeschieden. Verschie-
dene Gespräche mit den Grundeigentümern haben stattgefunden. 

   

Vernetzungsprojekt Phase II 
weiterführen und unterstützen 

W Die Umsetzungsziele werden laufend bearbeitet und überprüft. Es wur-
den zwei neue Weiher (Biotope) erstellt. Der Hochstamm-Obstbaum-
Kurs über 2 Tage war sehr erfolgreich und wurde rege besucht. Die 
Rückmeldungen waren durchwegs positiv.  
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Abschluss Siedlungsleitbild und 
Start Ortsplanungsrevision 

W Das Siedlungsleitbild wurde am 1. Februar durch den Gemeinderat ge-
nehmigt. Am 29. Juni fand die erste Sitzung der Ortsplanungskom-
mission statt. Die Kommission besteht aus den gleichen Personen wie 
für das Siedlungsleitbild. Begleitet wird die Ortsplanungsrevision durch 
Herr Romeo Venetz vom Ingenieurbüro Kost + Partner AG, Sursee. Bis 
Ende Jahr konnten vier Ortsplanungssitzungen gehalten werden. Die 
Herausforderungen für einen erfolgreichen Abschluss der Ortsplanungs-
revision sind hoch. 

8 Volkswirtschaft   

   Neuverpachtung Jagdreviere 2017 
- 2025 

A Am 11. Februar wurden die neuen Jagdpachtverträge in einem feier-
lichen Rahmen unterzeichnet. Am 15. Februar wurde die Vernehm-
lassung zur Totalrevision des Jagdgesetzes mit je einer Zweierdelegation 
der Jagdgesellschaften besprochen und anschliessend eingereicht. 

   

Angebote im Bereich Tourismus  
fördern 
 

W Der "Chrüterhäxli Lilli Gwonderwäg" wurde im 2017 rege für Kinder-
garten- und Schulreisen benutzt. Im Herbst wurde er von vielen Fami-
lien als Ausflugsziel gewählt. Im Woche-Pass erschien eine Doppelseite 
über diesen spannenden Themenweg. Der Milch-Kräuter-Käseweg, wie 
auch die Kräuterwanderwege werden vermehrt beworben und sollen 
noch attraktiver werden. Die Nachtessen mit Sagenerzählerinnen waren 
auch dieses Jahr sehr gut besucht. Die Bike Herzschlaufe Napf wird 
durch unsere Gemeinde führen. Am 30. Juni fand in Willisau eine Info-
veranstaltung statt. 

   

Mitarbeit im Tourismus 
Kräuterdorf 

W Anlässlich des Jubiläums 800 Jahre Hergiswil b. W. hat der Tourismus 
Hergiswil an verschiedenen Orten der Gemeinde mit Kräutern be-
pflanzte Baukaretten hingestellt, welche sehr positiv aufgenommen 
wurden. Der "Chrüterhäxli Lilli Gwonderwäg" wird jede Woche kontrol-
liert damit Ordnung herrscht, nichts defekt ist und stets Holz zur Ver-
fügung steht. Im Chrüter Chrüz fanden zur 800-Jahrfeier 8 gut besuchte 
Filmabende mit Nachtessen statt. 

   

Wärmeverbund sicherstellen A Die neue Fernwärmeleitung bei der Birrer Holz AG ist erstellt. Der Um-
bau in der Heizzentrale bei der Steinacherhalle ist erfolgt. Der Anschluss 
an den Wärmelieferanten Birrer Holz AG konnte erfolgen. Es mussten 
noch verschiedene kleinere Anpassungen gemacht werden. Diese sind 
nun zum grössten Teil fertig gestellt. 

9 Finanzen und Steuern   

   Sicherstellung des 
Finanzhaushaltes mit Überprüfung 
Einnahmen/Ausgaben 

W Die Ausgaben wurden permanent kontrolliert und mit dem Budget 
verglichen. Die künftige Sicherstellung des Finanzhaushaltes wird sehr 
herausfordernd. Der Finanz- und Aufgabenplan der Gemeinde zeigt auf, 
dass in den kommenden Jahren leider mit höheren Defiziten gerechnet 
werden muss und die Nettoverschuldung bis ins Jahr 2022 wieder leicht 
ansteigt. Auch ist nicht bekannt, welche Aufgaben und Kosten der Kan-
ton im Rahmen der künftigen Aufgaben- und Finanzreform 18 (Über-
prüfung Aufgabenzuteilung sowie deren Finanzierung zwischen Kanton 
und Gemeinden) zu Lasten der Gemeinden verschieben wird und wie 
sich dies auf den Finanzausgleich auswirkt. 

 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Jahresbericht 2017 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
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Abschluss Siedlungsleitbild und 
Start Ortsplanungsrevision 

W Das Siedlungsleitbild wurde am 1. Februar durch den Gemeinderat ge-
nehmigt. Am 29. Juni fand die erste Sitzung der Ortsplanungskom-
mission statt. Die Kommission besteht aus den gleichen Personen wie 
für das Siedlungsleitbild. Begleitet wird die Ortsplanungsrevision durch 
Herr Romeo Venetz vom Ingenieurbüro Kost + Partner AG, Sursee. Bis 
Ende Jahr konnten vier Ortsplanungssitzungen gehalten werden. Die 
Herausforderungen für einen erfolgreichen Abschluss der Ortsplanungs-
revision sind hoch. 

8 Volkswirtschaft   

   Neuverpachtung Jagdreviere 2017 
- 2025 

A Am 11. Februar wurden die neuen Jagdpachtverträge in einem feier-
lichen Rahmen unterzeichnet. Am 15. Februar wurde die Vernehm-
lassung zur Totalrevision des Jagdgesetzes mit je einer Zweierdelegation 
der Jagdgesellschaften besprochen und anschliessend eingereicht. 

   

Angebote im Bereich Tourismus  
fördern 
 

W Der "Chrüterhäxli Lilli Gwonderwäg" wurde im 2017 rege für Kinder-
garten- und Schulreisen benutzt. Im Herbst wurde er von vielen Fami-
lien als Ausflugsziel gewählt. Im Woche-Pass erschien eine Doppelseite 
über diesen spannenden Themenweg. Der Milch-Kräuter-Käseweg, wie 
auch die Kräuterwanderwege werden vermehrt beworben und sollen 
noch attraktiver werden. Die Nachtessen mit Sagenerzählerinnen waren 
auch dieses Jahr sehr gut besucht. Die Bike Herzschlaufe Napf wird 
durch unsere Gemeinde führen. Am 30. Juni fand in Willisau eine Info-
veranstaltung statt. 

   

Mitarbeit im Tourismus 
Kräuterdorf 

W Anlässlich des Jubiläums 800 Jahre Hergiswil b. W. hat der Tourismus 
Hergiswil an verschiedenen Orten der Gemeinde mit Kräutern be-
pflanzte Baukaretten hingestellt, welche sehr positiv aufgenommen 
wurden. Der "Chrüterhäxli Lilli Gwonderwäg" wird jede Woche kontrol-
liert damit Ordnung herrscht, nichts defekt ist und stets Holz zur Ver-
fügung steht. Im Chrüter Chrüz fanden zur 800-Jahrfeier 8 gut besuchte 
Filmabende mit Nachtessen statt. 

   

Wärmeverbund sicherstellen A Die neue Fernwärmeleitung bei der Birrer Holz AG ist erstellt. Der Um-
bau in der Heizzentrale bei der Steinacherhalle ist erfolgt. Der Anschluss 
an den Wärmelieferanten Birrer Holz AG konnte erfolgen. Es mussten 
noch verschiedene kleinere Anpassungen gemacht werden. Diese sind 
nun zum grössten Teil fertig gestellt. 

9 Finanzen und Steuern   

   Sicherstellung des 
Finanzhaushaltes mit Überprüfung 
Einnahmen/Ausgaben 

W Die Ausgaben wurden permanent kontrolliert und mit dem Budget 
verglichen. Die künftige Sicherstellung des Finanzhaushaltes wird sehr 
herausfordernd. Der Finanz- und Aufgabenplan der Gemeinde zeigt auf, 
dass in den kommenden Jahren leider mit höheren Defiziten gerechnet 
werden muss und die Nettoverschuldung bis ins Jahr 2022 wieder leicht 
ansteigt. Auch ist nicht bekannt, welche Aufgaben und Kosten der Kan-
ton im Rahmen der künftigen Aufgaben- und Finanzreform 18 (Über-
prüfung Aufgabenzuteilung sowie deren Finanzierung zwischen Kanton 
und Gemeinden) zu Lasten der Gemeinden verschieben wird und wie 
sich dies auf den Finanzausgleich auswirkt. 

 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Jahresbericht 2017 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 

  

Traktandum 2 
Rechnung 2017 der Einwohnergemeinde 
 
 

Bericht des Gemeinderates 
 
1. Rechnungsergebnisse 
 
Die Laufende Rechnung, mit Fr. 15'373'499.18 Aufwand und Fr. 15'994'820.24 Ertrag, schliesst mit einem 
Mehrertrag von Fr. 621'321.06 ab. Mit diesem Mehrertrag wird folgende zusätzliche Abschreibung getätigt 
und Eigenkapital geäufnet: 
 
Konto   999 zusätzliche Abschreibung auf Verwaltungsvermögen Fr.   36'538.45 
Konto 2390 Bildung von Eigenkapital Fr. 584'782.61 
 
Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens verzeigt Ausgaben von Fr. 2'090'382.99 und Einnah-
men von Fr. 583'795.00. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen somit Fr. 1'506'587.99. 
Im Finanzvermögen erfolgten keine Investitionen. 
 
 
2. Erläuterungen zur Rechnung 
 
LAUFENDE RECHNUNG 
 
0 Allgemeine Verwaltung 
090 Vermietung Büro im Gemeindehaus an ZSO Napf 
091 Verbreiterung Notausgang und Notausgangstüre sowie diverse Anpassungsarbeiten und 
 Aussenbeleuchtung Steinacherhalle 
 
1 Öffentliche Sicherheit 
140 Feuerlöschwasser-Tank Krieshütten 
150 Diverse Beschaffungen Militärgebäude und Mehrertrag Vermietungen 
 
2 Bildung 
217 Sanierung Allwetterplatz (Roter Platz), Reparatur Storen, diverse Anpassungsarbeiten beim 
 Schulhaus Steinacher 
217 Entwässerung und Einbau Stellriemen Schulhaus Sagenmatt 
218 Anpassung Pensum Schulsekretariat und Schulleitung 
218 Schulraumplanung / Schulstrategie 
 
3 Kultur und Freizeit 
319/ Jubiläumsjahr (800 Jahre Hergiswil) mit vollständiger Abrechnung Hergiswiler-Buch inkl. Fotos 
436  
330 Wiederinstandstellung Ortseingangstafeln 
 
4 Gesundheit 
415 Weniger Besoldungsaufwand aufgrund tiefer Pflegebedürftigkeit der Bewohner  
415 Neue Telefonanlage noch nicht beschafft 
415 Elektronische Pflegedokumentation noch nicht vollständig eingeführt 
415 Weniger Einnahmen aufgrund Bundesgerichtsurteil zu MiGel (Mittel- und Gegenständeliste) 
415 Architektenhonorar für bauliche Entwicklung St. Johann 
415 Mehreinnahmen Aufenthaltstaxe durch hohe Auslastung   
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5 Soziale Wohlfahrt 
520 Weniger Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 
540 Einführung Betreuungsgutscheine für Kinder im Vorschulalter in anerkannten KITA's 
581 Weniger gesetzliche Fürsorge infolge Gesetzesänderung bei Ortsbürger 
 
7 Umwelt und Raumordnung 
705 Versetzung Hauptwasserleitung, Anpassung Hydrant 
725 Neue Unterflurentsorgungsstelle 
725 Rückerstattung GALL infolge Auflösung Fonds Deponie-Erweiterung, Neuanlagen in Ufhusen 
770 Rückerstattungen Vernetzungsprojekt aufgrund Vereinbarungen Bewirtschafter 
 
8 Volkswirtschaft 
800 Weniger Beiträge an Rutschsanierungen und Stall- und Hoferneuerungen 
860 Anpassung Konzessionsgebühren 
 
9 Finanzen und Steuern 
900 Höherer Steuerertrag 
940 Tiefere Zinsen für langfristige Darlehen 
 
 
 
INVESTITIONSRECHNUNG 
 
 
VERWALTUNGSVERMÖGEN 
 
Steinacherhalle 
Erweiterungsbau Steinacherhalle 
Beitrag von Patenschaft für Berggemeinden und Ringerriege Hergiswil b. W. 
 
Güterstrassen 
Buswendeschlaufe Hübeli 
Ausbau diverser Güterstrassen 
 
Abwasserbeseitigung 
Rückerstattung definitive Anschlussgebühren Abwasser nach Bauvollendung 
 
Fernwärmeanlage 
Auslagerung Fernwärmeanlage 
Beitrag von Patenschaft für Berggemeinden 
 
 
FINANZVERMÖGEN 
 
Keine Investitionen 
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�&�]�v���v�Ì�l���v�v�Ì���Z�o���v

�í�X�����]�v�Á�}�Z�v���Œ���u�]�š���Ì�]�À�]�o�Œ�����Z�š�o�]���Z���u���t�}�Z�v�•�]�š�Ì���‰���Œ���ï�í�X�í�î�X

Jahr 2013 2014 2015 2016 �î�ì�í�ó

Anzahl 1855 1869 1885 1888 �í�ô�õ�ò

�î�X���<���v�v�Ì���Z�o���v���l�����]�v�Á�}�Z�v���Œ�P���u���]�v�������,���Œ�P�]�•�Á�]�o�����X���t�X

�î�X�í���^���o���•�š�(�]�v���v�Ì�]���Œ�µ�v�P�•�P�Œ����
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete
Mittel finanziert werden konnten.

Jahr 2013 2014 2015 2016 �î�ì�í�ó ���µ�Œ���Z�•���Z�v�]�š�š

% 56.75 534.77 872.66 143.83 �í�ð�ð�X�ï�ð �í�ð�ô�X�ñ�î

Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 % erreichen, wenn
die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Diese Vorgabe ist erfüllt.

�î�X�î���^���o���•�š�(�]�v���v�Ì�]���Œ�µ�v�P�•���v�š���]�o
Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je
höher der Wert, umso grösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von
Investitionen und deren Folgekosten.

Jahr 2013 2014 2015 2016 �î�ì�í�ó

% 12.00 12.23 12.78 15.69 �í�ð�X�ì�ò

Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 % belaufen, wenn die Nettoschuld pro
Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Diese Vorgabe ist erfüllt.

�î�X�ï���•�]�v�•�����o���•�š�µ�v�P�•���v�š���]�o���/
Der Zinsbelastungsanteil I sagt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der
Nettozinsen verwendet wird.

Jahr 2013 2014 2015 2016 �î�ì�í�ó

% 0.42 0.18 -0.10 -0.26 �r�ì�X�ð�ó

Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 % nicht übersteigen. Diese Vorgabe ist erfüllt.

�î�X�ð���•�]�v�•�����o���•�š�µ�v�P�•���v�š���]�o���/�/
Der Zinsbelastungsanteil II drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich
Ressourcen- und Lastenausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet werden.

Jahr 2013 2014 2015 2016 �î�ì�í�ó

% 0.85 0.40 -0.21 -0.56 �r�í�X�ì�ì

Der Zinsbelastungsanteil II sollte 6 % nicht übersteigen. Diese Vorgabe ist erfüllt.
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�î�X�ñ���<���‰�]�š���o���]���v�•�š���v�š���]�o
Der Kapitaldienstanteil drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und
Abschreibungen verwendet wird.

Jahr 2013 2014 2015 2016 �î�ì�í�ó

% 5.54 5.49 4.86 4.64 �ð�X�ò�ò

Der Kapitaldienstanteil sollte 8 % nicht übersteigen. Diese Vorgabe ist erfüllt.

�î�X�ò���s���Œ�•���Z�µ�o���µ�v�P�•�P�Œ����
Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern
zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.

Jahr 2013 2014 2015 2016 �î�ì�í�ó

% 141.28 120.82 96.45 83.41 �ó�î�X�õ�ì

Der Verschuldungsgrad sollte 120 % nicht übersteigen. Diese Vorgabe ist erfüllt.

�î�X�ó���E���š�š�}�•���Z�µ�o�����‰�Œ�}�����]�v�Á�}�Z�v���Œ
Als Nettoschuld wird das Fremdkapital abzüglich das Finanzvermögen bezeichnet.

Jahr zweifaches Anzahl 
Total pro Einwohner Mittel Kanton Einwohner

2013 9'922'463.00 5'349.04 4'890.00 1'855
2014 8'446'986.00 4'519.52 4'880.00 1'869
2015 6'748'762.00 3'580.25 4'592.00 1'885
2016 6'011'121.00 3'183.86 4'265.00 1'888
�î�ì�í�ó �ñ�–�ï�ð�ï�–�ì�ï�ì�X�ì�ì �î�–�ô�í�ô�X�ì�ñ �ï�–�õ�ð�ì�X�ì�ì �í�–�ô�õ�ò

Die Nettoschuld pro Einwohner soll das zweifache kantonale Mittel nicht überschreiten. Die
Vorgabe ist erfüllt. 

�î�X�ô�����]�o���v�Ì�(���Z�o�����š�Œ���P���]�v���9�������Œ���}�Œ�����v�š�o�]���Z���v���^�š���µ���Œ���]�v�v���Z�u���v
Die Kennzahl zeigt, wieviel der ordentlichen Steuereinnahmen zur Abtragung des Bilanzfehl-
betrages notwendig sind.

Jahr 2013 2014 2015 2016 �î�ì�í�ó

% 0.00 0.00 0.00 0.00 �ì�X�ì�ì

Der Bilanzfehlbetrag darf maximal ein Drittel der ordentlichen Steuereinnahmen betragen. Die
Vorgabe ist erfüllt, es besteht kein Bilanzfehlbetrag.

�î�X�õ���^�š���µ���Œ���Œ�š�Œ���P
Ertrag laufendes Jahr, Nachträgliche Vermögenssteuern, Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen, 
Nachträge früherer Jahre, Eingang abgeschriebener Steuern und Quellensteuern.

Jahr Steuerertrag Steuereinheit
Total Einheit

2013 2'744'285.65 2.20 1'247'402.57
2014 2'760'507.75 2.20 1'254'776.25
2015 2'873'586.55 2.20 1'306'175.70
2016 3'072'587.15 2.20 1'396'630.52
�î�ì�í�ó �ï�–�î�í�ï�–�õ�ô�ì�X�ì�ñ �î�X�î�ì �í�–�ð�ò�ì�–�õ�ì�ì�X�ì�î

739.74
�ó�ó�ì�X�ñ�î

Ungedeckte Schuld

Steuerertrag pro
Einwohner und Einheit

672.45
671.36
692.93
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Antrag und Verfügung des Gemeinderates zur Rechnung 2017 
 
 
Der Gemeinderat beantragt folgendes: 
 
Rechnung 2017 
 
1. a. Die Laufende Rechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 621'321.06 ist zu genehmigen. 

 b. Die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitionszunahme für das Verwaltungsvermögen von Fr. 
1'506'587.99 ist zu genehmigen. 

 c. Die Bestandesrechnung ist zu genehmigen. 
 
2. Die Verwendung des Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 621'321.06 ist wie folgt zu ge-

nehmigen: 

Konto   999 zusätzliche Abschreibung auf Verwaltungsvermögen Fr. 36'538.45 
Konto 2390 Bildung von Eigenkapital Fr. 584'782.61 
 

 
3. Die Berichte der Revisionsstelle und der Controllingkommission sind zustimmend zur Kenntnis zu 

nehmen. 
 
4. Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden, Luzern zur Rechnung des Vorjahres 2016 wird den 

Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: 

 "Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die Rechnung 2016 mit dem übergeordneten Recht, 
insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist 
und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts 
erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 9. November 2017 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichts-
rechtliche Massnahmen erfordern würden." 

 
 
Verfügung: 
 
Die Verwaltungsrechnung und die Bestandesrechnung mit sämtlichen Belegen wurde der Revisionsstelle 
Truvag Revisions AG zur Prüfung übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Ge-
meinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmi-
gung ab. 
 
 
Hergiswil b. W., 13. März 2018 
 
 
 GEMEINDERAT HERGISWIL 
 Der Gemeindepräsident: 
 Urs Kiener 
 
 Der Gemeindeschreiber: 
 Matthias Kunz 
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Bericht der Truvag Revisions AG an die Stimmberechtigten der Gemeinde  
Hergiswil b. W. 
 
Als externe Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Gemeinde Hergiswil b. W., bestehend aus 
Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2017 
abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 
 

Verantwortung des Gemeinderates  
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Auf-
rechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei 
von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die 
Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemesse-
ner Schätzungen verantwortlich. 
 

Verantwortung der externen Revisionsstelle  
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-
geben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Handbuch 
für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern und dem Schweizer Prü-
fungshinweis 60 Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung vorgenom-
men. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrech-
nung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen 
für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungs-
handlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken 
wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der 
Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstel-
lung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der 
Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag abgeschlossene Rech-
nungsjahr den gesetzlichen Vorschriften. 
 
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften  
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die 
Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer 
Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
Willisau, 29. März 2018 
 
Truvag Revisions AG  
 
Philipp Steinmann Ivan Hodel  
zugelassener Revisionsexperte  zugelassener Revisionsexperte 
leitender Revisor  

Bericht der Controllingkommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde 
Hergiswil b. W. 
 
 
Als Controllingkommission haben wir den Jahresbericht 2017 und die Rechnung 2017 des Gemeinderates 
beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss der Gemeindeordnung sowie dem Handbuch für 
Rechnungskommissionen und Controllingkommissionen des Kantons Luzern. 
 
Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht 2017 zur Kenntnis zu nehmen und die Rechnung 2017 zu 
genehmigen. 
 
 
Hergiswil b. W., 28. März 2018 
 
 
 CONTROLLINGKOMMISSION HERGISWIL 
 Die Präsidentin: 
 Cornelia Schwegler Greber 
 
 Die Mitglieder: 
 Flurin Burkhalter 
 Christoph Kunz 
 Regina Lustenberger-Hodel 
 Ruth Rölli-Lustenberger 
 Walter Schneider 
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Bericht der Truvag Revisions AG an die Stimmberechtigten der Gemeinde  
Hergiswil b. W. 
 
Als externe Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Gemeinde Hergiswil b. W., bestehend aus 
Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2017 
abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. 
 

Verantwortung des Gemeinderates  
Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Auf-
rechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei 
von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die 
Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemesse-
ner Schätzungen verantwortlich. 
 

Verantwortung der externen Revisionsstelle  
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzu-
geben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Handbuch 
für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern und dem Schweizer Prü-
fungshinweis 60 Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung vorgenom-
men. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrech-
nung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen 
für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungs-
handlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken 
wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der 
Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstel-
lung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der 
Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag abgeschlossene Rech-
nungsjahr den gesetzlichen Vorschriften. 
 
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften  
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die 
Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer 
Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
Willisau, 29. März 2018 
 
Truvag Revisions AG  
 
Philipp Steinmann Ivan Hodel  
zugelassener Revisionsexperte  zugelassener Revisionsexperte 
leitender Revisor  

Bericht der Controllingkommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde 
Hergiswil b. W. 
 
 
Als Controllingkommission haben wir den Jahresbericht 2017 und die Rechnung 2017 des Gemeinderates 
beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss der Gemeindeordnung sowie dem Handbuch für 
Rechnungskommissionen und Controllingkommissionen des Kantons Luzern. 
 
Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht 2017 zur Kenntnis zu nehmen und die Rechnung 2017 zu 
genehmigen. 
 
 
Hergiswil b. W., 28. März 2018 
 
 
 CONTROLLINGKOMMISSION HERGISWIL 
 Die Präsidentin: 
 Cornelia Schwegler Greber 
 
 Die Mitglieder: 
 Flurin Burkhalter 
 Christoph Kunz 
 Regina Lustenberger-Hodel 
 Ruth Rölli-Lustenberger 
 Walter Schneider 
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Traktandum 3 
Wahl einer Revisionsstelle 
 
 
Nach § 29 der Gemeindeordnung erfolgt die Rechnungsprüfung durch eine externe Revisionsstelle. Diese 
erstattet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht und gibt ihre Empfehlungen ab. Die 
Wahl der Revisionsstelle erfolgt jährlich.  
 
Die Truvag Revisions AG, Willisau hat die Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Hergiswil b. W. geprüft. Die 
Zusammenarbeit verlief professionell und kompetent. Die Truvag Revisions AG weist eine breite Erfahrung 
im Bereich der Revisionstätigkeit in der öffentlichen Hand aus. Der Gemeinderat schlägt den Stimmberech-
tigten erneut die Truvag Revisions AG als externe Revisionsstelle vor. 
 
Nach § 15 Abs. 1 lit. a der Gemeindeordnung erfolgt die Wahl der Revisionsstelle an der Gemeindever-
sammlung. 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt, die Truvag Revisions AG als externe Revisionsstelle bis 31. August 

2019 zu wählen. 
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Traktandum 4 
Abrechnung Sonderkredit von Fr. 970'000.00 für die Auslagerung der Fernwärmeanlage an die Birrer Holz 
AG, Hergiswil b. W.  
 
 
Die bapGROUP AG, Luzern hat dem Gemeinderat die Bauabrechnung für die Auslagerung der Fernwärme-
anlage an die Birrer Holz AG, Hergiswil b. W. unterbreitet. Das Gemeindeammannamt hat daraufhin die 
Schlussabrechnung über diesen Sonderkredit erstellt. Anlässlich der ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung vom 31. August 2015 haben die Stimmberechtigten einen Sonderkredit von Fr. 970'000.00 für 
die Auslagerung der Fernwärmeanlage an die Birrer Holz AG, Hergiswil b. W. bewilligt. Die Bauabrechnung 
zeigt nun Ausgaben von Fr. 967'681.20, was einer Brutto-Kreditunterschreitung von Fr. 2'318.80 entspricht. 
Gegenüber stehen Einnahmen in Form eines Beitrages der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden von 
Fr. 170'000.00, so dass sich die Nettobelastung der Gemeinde auf effektiv Fr. 797'681.20 oder Fr. 
172'318.80 unter dem bewilligten Sonderkredit beläuft.  
 
Neben der einmaligen Anschlussgebühr von Fr. 700'000.00 an die Birrer Holz AG, Hergiswil b. W. sind 
Ausgaben für die Übergabestation, die Expansion/Sicherheit, die Armaturen, den Rückbau der bestehenden 
Infrastruktur, die Elektroinstallationen, die Entsorgung, den Oeltankraum und Honorare von Fr. 267'681.20 
entstanden. Die Kosten konnten dank einer guten Planung und Umsetzung des Projektes eingehalten 
werden. Zusätzlich konnte eine neue Steuerung in der Höhe von Fr. 21'789.00 eingebaut werden, welche 
im Sonderkredit nicht geplant war. Der Gemeinderat hat diese neue Steuerung an der Sitzung vom 1. 
Februar 2017 genehmigt. 
 
Der Gemeinderat hat die Abrechnung anlässlich seiner Sitzung vom 13. März 2018 gutgeheissen. Die Truvag 
Revisions AG hat die Abrechnung über den Sonderkredit für die Auslagerung der Fernwärmeanlage an die 
Birrer Holz AG, Hergiswil b. W. am 20. März 2018 geprüft und in allen Teilen für richtig befunden. Sie stellt 
insbesondere fest, dass die Ausgaben und die Einnahmen richtig ermittelt sind und mit der Gemeindebuch-
haltung übereinstimmen. Sie beantragt die Genehmigung der Abrechnung. 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Genehmigung der Abrechnung für die 

Auslagerung der Fernwärmeanlage an die Birrer Holz AG, Hergiswil b. W. im Betrag von 
Fr. 967'681.20. 
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Traktandum 5 
Abrechnung Sonderkredit von Fr. 2'400'000.00 für den Erweiterungsbau Steinacherhalle 
 
 
Die LBG Architektur, Sursee hat der Baukommission und dem Gemeinderat die Bauabrechnung für den 
Erweiterungsbau Steinacherhalle unterbreitet. Das Gemeindeammannamt hat daraufhin die Schlussabrech-
nung über diesen Sonderkredit erstellt. Anlässlich der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 31. 
August 2015 haben die Stimmberechtigten einen Sonderkredit von Fr. 2'400'000.00 für den Erweiterungs-
bau Steinacherhalle bewilligt. Die Bauabrechnung zeigt nun Ausgaben von Fr. 2'389'548.85, was einer 
Brutto-Kreditunterschreitung von Fr. 10'451.15 entspricht. Gegenüber stehen Einnahmen in Form eines 
Beitrages der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden von Fr. 311'000.00 sowie Fr. 100'000.00 von der 
Ringerriege Hergiswil b. W., bzw. dem Swisslos Sportfonds des Kantons Luzern für den Ringerraum im 2. 
Obergeschoss. Die Nettobelastung der Gemeinde beläuft sich somit auf effektiv Fr. 1'978'548.85 oder 
Fr. 421'451.15 unter dem bewilligten Sonderkredit. Die Kosten konnten dank einer guten Planung und Bau-
leitung sowie der effizienten Umsetzung durch die Baukommission eingehalten werden. 
 
Die detaillierte Kostenzusammenstellung zeigt folgenden Aufwand: 
 
Vorbereitungsarbeiten Fr. 66'651.65 
Gebäude Fr. 1'852'190.20 
Umgebung Fr. 223'132.55 
Baunebenkosten  Fr. 103'861.90 
Reserve  Fr. 16'297.75 
Ausstattung, Mobiliar Fr. 127'414.80 
Total Fr. 2'389'548.85 
 
 
Die Baukommission hat an seiner Sitzung vom 22. Februar 2018 und der Gemeinderat anlässlich seiner 
Sitzung vom 6. März 2018 die Abrechnung gutgeheissen. Die Truvag Revisions AG hat die Abrechnung über 
den Sonderkredit für den Erweiterungsbau Steinacherhalle am 20. März 2018 geprüft und in allen Teilen für 
richtig befunden. Sie stellt insbesondere fest, dass die Ausgaben und die Einnahmen richtig ermittelt sind 
und mit der Gemeindebuchhaltung übereinstimmen. Sie beantragt die Genehmigung der Abrechnung. 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Genehmigung der Abrechnung für den 

Erweiterungsbau Steinacherhalle im Betrag von Fr. 2'389'548.85. 
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Traktandum 6 
Beschluss Sonderkredit von Fr. 230'000.00 für den Gemeindebeitrag an den Ausbau der Kurzhubelegg-
strasse mit diversen Zufahrtsstrassen 
 
 
In Begleitung der Meliorationskommission und der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa), Abteilung 
Landwirtschaft, Sursee, ist das Projekt Ausbau der Kurzhubeleggstrasse mit diversen Zufahrtsstrassen durch 
die PlanQuadrat AG, Bauingenieure + Planer, Willisau und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Luthern 
ausgearbeitet worden. Das Projekt beginnt beim Abzweiger Langhubelstrasse in die Kurzhubeleggstrasse 
und verläuft links Richtung Süden bis Krieshütten. Auf der ganzen Länge von 1'555 m soll ein Betonbelag 
eingebaut werden. Die Grundbreite beträgt 3 m (Ausführung gemäss Normal lawa Kanton Luzern). 
Zum Projekt gehören auch folgende Zufahrtsstrassen ab der Kurzhubeleggstrasse: 
— Zufahrtsstrasse Richtung Ober-Holz – Unter-Holz – Ober-Tannhölzli, Ausbaulänge 1'100 m, Einbau 

Betonbelag, Grundbreite 3 m 
— Zufahrtsstrasse Ferch, Ausbaulänge 239 m, Einbau Betonbelag, Grundbreite 3 m 
— Zufahrtsstrasse Wissenbachweidli und neue Scheune Mühlebühlhüsli (Gemeinde Luthern), Ausbaulänge 

mit 159 m (Wissenbachweidli) und 450 m (Mühlebühlhüsli), Einbau Betonbelag, Grundbreite 3 m 
 

Das Projekt Kurzhubeleggstrasse mit diversen Zufahrtsstrassen entspricht einer absoluten Dringlichkeit. Die 
Bauausführungen sollen umgehend aufgenommen werden. Die notwendigen Perimeter liegen vor. Vor-
behalten bleibt die Zustimmung der Strassengenossenschaft an ihrer ausserordentlichen Generalversamm-
lung und die notwendigen kantonalen Bewilligungen der Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi), Luzern. 
Bei der Bewilligung soll zusätzlich die Chrutzilochstrasse auf Gemeindegebiet Luthern ab Wissenbachweidli 
bis Chrutziloch einbezogen werden. 
 
Gemäss Kostenschätzung wird mit voraussichtlich folgenden Bausummen gerechnet: 
Kurzhubeleggstrasse Fr. 510'000.00 
Zufahrtsstrasse Richtung Ober-Holz – Unter-Holz – Ober-Tannhölzli Fr. 480'000.00 
Zufahrtsstrasse Ferch Fr.  140'000.00 
Zufahrtsstrasse Wissenbachweidli und neue Scheune Mühlebühlhüsli  Fr. 330'000.00 
Total Fr. 1'460'000.00 
 
Nach den Informationen der Dienststelle Landwirtschaft und Wald, Abteilung Landwirtschaft, sind die Aus-
bauprojekte beitragsberechtigt und es ist mit Beitragsleistungen des Bundes von 25 % und des Kantons von 
35 % zu rechnen. Die genauen Beitragsleistungen sind noch ausstehend.  
Das Projekt ist gemeindeübergreifend und wird gemäss Perimeter aufgeteilt zu 64.15 % Gemeinde Hergis-
wil b. W. und zu 35.85 % Gemeinde Luthern. 
Ausgenommen davon ist die Zufahrtsstrasse Richtung Ober-Holz – Unter-Holz – Ober-Tannhölzli, welche 
vollumfänglich durch Hergiswil b. W. beitragsberechtigt ist.  
 
Der Gemeindebeitrag Hergiswil b. W. beträgt grundsätzlich 20 %.  
Dies ergibt folgenden Gemeindebeitrag: 
Zufahrtsstrasse Richtung Ober-Holz – Unter-Holz – Ober-Tannhölzli: 20 % an Fr. 480'000.00 = Fr. 96'000.00 
64.15 % Gemeindeanteil Hergiswil b. W. an Fr. 980'000.00: 20 % an Fr. 628'670.00 = Fr. 125'734.00 
 
Der Gemeindebeitrag von Hergiswil b. W. an den Ausbau der Kurzhubeleggstrasse mit diversen Zufahrts-
strassen mit Gesamtkosten von Fr. 1'460'000.00 beträgt somit total Fr. 221'734.00, gerundet auf Fr. 
230'000.00. 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Bewilligung eines Sonderkredites von Fr. 

230'000.00 für den Gemeindebeitrag an den Ausbau der Kurzhubeleggstrasse mit diversen 
Zufahrtsstrassen.  
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Traktandum 7 
Ersatzwahl eines Mitgliedes der Controllingkommission für den Rest der Amtsdauer 2016 – 2020 
 
 
Nach § 15 Abs. 1 lit. b der Gemeindeordnung erfolgen die Neuwahlen oder Ersatzwahlen der Mitglieder der 
Controllingkommission an der Gemeindeversammlung. § 30 der Gemeindeordnung bestimmt, dass die 
Controllingkommission aus dem Präsidenten oder der Präsidentin sowie aus weiteren drei bis fünf 
Mitgliedern besteht. Die Controllingkommission besteht zur Zeit aus sechs Mitgliedern inkl. Präsident/in. 
Die Neuwahlen für die Amtsdauer 2016 – 2020 fanden anlässlich der Gemeindeversammlung vom 23. Mai 
2016 statt.  
 
Auf den 31. August 2018 tritt Walter Schneider-Wiler, Dorfstrasse 6, als Mitglied der Controllingkommission 
zurück. Die Parteien sind ersucht worden allfällige Ersatzvorschläge an den Gemeinderat einzureichen. Die 
FDP Hergiswil b. W. unterbreitet die Nomination von Hanspeter Wermelinger-Barmettler, Egg 1, als neues 
Mitglied der Controllingkommission für den Rest der Amtsdauer 2016 – 2020. Der Kandidat hat unter-
schriftlich bestätigt, die Wahl anzunehmen. Weitere Nominationen liegen nicht vor. 
 
Gemäss § 123 Stimmrechtsgesetz können die Stimmberechtigten der Gemeindebehörde bis spätestens am 
2. Tag vor der Gemeindeversammlung Wahlvorschläge einreichen. An der Gemeindeversammlung können 
noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden. 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt, das zurücktretende Mitglied der Controllingkommission zu erset-

zen. 
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